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Dokumentation von Kunst aus der DDR 

Mit der Wende und Wiedervereinigung wurden im Gebiet der ehemali-
gen DDR Sammlungen und Archive zugänglich, die bis dahin der kunst-
wissenschaftlichen und biographischen Forschung ganz oder teilweise 
verschlossen waren. Das eröffnet neue Möglichkeiten zur Auseinander-
setzung mit den Werken von Künstlerinnen und Künstlern aus der DDR 
und mit den Bedingungen ihres Entstehens. So können etwa die zen-
tralen Dresdner Kunstausstellungen, bei denen ausgewählte DDR-Kunst 
vorgeführt und als Vorbild präsentiert werden sollte, nun in Entstehung 
und Auswirkung genauer untersucht werden. 

Mit dieser Aufgabe beschäftigen sich neben Kunst- und Kulturwissen-
schaftlern auch einige Initiativen. Das mit sieben ABM-Stellen geför-
derte Berliner Dokumentations- und Informationszentrum für DDR-
Kunst wurde im Januar 1991 von ostdeutschen Kunstwissenschaftlern 
gegründet. In einem Archiv, einer Bibliothek, einer Diathek sowie einer 
Film- und Tonträgersammlung lagern nicht nur der gesamte Akten-
bestand des Verbandes der bildenden Künstler der DDR, sondern auch 
15 000 Kataloge zu DDR-Ausstellungen sowie etwa 10 000 Dias zur bil-
denden Kunst der DDR. Gegenwärtig wird eine Datenbank zur bilden-
den Kunst aus der DDR eingerichtet. Die weitere Finanzierung des Pro-
jektes ist jedoch ungesichert. 

1. Welche Einrichtungen zur Dokumentation von Kunst aus der DDR 
gibt es in der Verantwortung 

a) des Bundes, 

b) der Länder, 

c) anderer Einrichtungen (Stiftungen u. a.)? 

a) Aufgaben der Dokumentation von Kunst aus der DDR werden 
in der Verantwortung des Bundes vom Bundesarchiv — Film-
archiv — (Berlin/Koblenz) und von der Deutschen Bibliothek — 
Deutsches Musikarchiv Berlin — wahrgenommen. 

Das Bundesarchiv — Filmarchiv — hat die umfangreichen Be

-

stände des ehemaligen Staatlichen Filmarchivs der DDR an 
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Film- und Sekundärmaterial (Fotos, Plakate, Drehbücher, Wer-
bematerialien, Zulassungsunterlagen u. a.) übernommen. Es 
führt die umfangreiche Gesamtdokumentation des Filmschaf-

fens in der DDR fort, die seit 1946 in den „Filmobibliographi-
schen Jahresberichten" zusammengefaßt und vom Staatlichen 
Filmarchiv der DDR in Zusammenarbeit mit der Hochschule für 

Film und Fernsehen „Konrad  Wolf"  in Potsdam herausgegeben 

wurde. Der 1992 erschienene Jahresbericht 1988 ist bereits in 
der Verantwortung des Bundesarchivs — Filmarchiv — erstellt 

worden. Die Jahresberichte 1989 und 1990 sind in Vorberei-

tung. 

Das Deutsche Musikarchiv Berlin, das Aufgaben eines natio-

nalen Zentralarchivs der seit 1945 in Deutschland erschienenen 
Musikalien und Musiktonträger sowie eines nationalbibliogra-
phischen Informationszentrums für Musik wahrnimmt, hat 1991 
die Bestände des früheren Musikinformationszentrums des 
ehemaligen Verbandes der Komponisten und Musikwissen-

schaftler der DDR übernommen. 

Rund 8 000 Noten und Tonträger wurden in die Bestände des 
Musikarchivs eingearbeitet und in die laufende bibliogra-

phische Auswertung einbezogen. Die  ebenfalls  übernomme-

nen rd. 9 000 Tonbandaufnahmen sowie eine umfangreiche 
Dokumentensammlung (Programmhefte, Spielpläne u. a.) 
stehen als separate Sammlung für den bibliographischen Aus-
kunftsdienst bzw. für die weitere Einsichtnahme zur Ver-

fügung. 

Im Zuständigkeitsbereich des Bundes sind darüber hinaus an 
verschiedenen Stellen Kunstbestände aus der ehemaligen DDR 
sowie Schriftgutbestände, die für die wissenschaftliche Unter-
suchung von Kunst aus der ehemaligen DDR von Bedeutung 

sein könnten, vorhanden. 

Zu nennen sind insbesondere 9 147 Kunstwerke aus dem Besitz 
des Zentrums für Kunstausstellungen der ehemaligen DDR, die 
nach dem 3. Oktober 1990 in Bundeseigentum übergegangen 
und dem Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart, zur Ver-
waltung übergeben worden sind. Diese Kunstwerke, darunter 
sind 9 049 Arbeiten auf Papier (8 600 Druckgraphiken, 227 
Zeichnungen, 222 Aquarelle), werden z. Z. EDV-registriert. Die 
Publikation eines Kataloges ist für 1994/95 geplant. Die Kunst-
werke werden, entsprechend den Arbeiten von Künstlern aus 
den alten Bundesländern, über die das Institut für Auslands-
beziehungen verfügt, ab 1995 für Ausstellungen im In- und 

Ausland zur Verfügung stehen. 

Über Schriftgutbestände, die für die wissenschaftliche Unter-
suchung von Kunst aus der ehemaligen DDR von Bedeutung 
sein könnten, verfügen sowohl das Bundesarchiv (Abteilung V, 
Potsdam) als auch die „Stiftung Archiv der Parteien und Mas-
senorganisationen der DDR" im Bundesarchiv. Es handelt sich 
dabei um Schriftgutbestände aus dem Bereich des ehemaligen 
Ministeriums für Kultur der DDR, des ehemaligen Ministeriums 
für Bauwesen der DDR, des ehemaligen Bundes der Architek-
ten der DDR, der ehemaligen Bauakademie der DDR sowie um 
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Bestände aus dem Bereich der SED, des FDGB und des Deut-
schen Kulturbundes. 

b) Die Bundesregierung hat keinen Überblick darüber, welche 
Einrichtungen in der Verantwortung der Länder Aufgaben der 
Dokumentation von Kunst aus der DDR wahrnehmen. Generell 
ist jedoch darauf hinzuweisen, daß Kunst aus der DDR von den 
Kunstmuseen der neuen Länder gesammelt und bewahrt wor-
den ist. Ihr Bestand und die Möglichkeit, sich mit dieser Kunst 
wissenschaftlich auseinanderzusetzen, sind daher auch für die 
Zukunft gesichert. 

c) Mit dem Inkrafttreten des Staatsvertrages über die Auflösung 
der Akademie der Künste der ehemaligen DDR wurde zum 
1. Mai 1993 die Stiftung „Archiv der Akademie der Künste" in 
Berlin als nicht rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts 
errichtet. Die Stiftung ist der Akademie der Künste, Berlin-
Tiergarten, zugeordnet. Sie hat die umfangreichen Archive, 
Sammlungen und Bibliotheken der Akademie der Künste der 
ehemaligen DDR übernommen und soll diese wissenschaftlich 
betreuen und weiterführen. 

Die Bundesregierung beteiligt sich seit 1991 aus Mitteln der 
Übergangsfinanzierung Kultur an der Unterhaltung des 
Archivs. Eine institutionelle Mitförderung der Stiftung durch 
den Bund ist Gegenstand der laufenden Verhandlungen zum 
Bundeshaushalt 1994. 

Eine Einbeziehung weiterer zentraler kunstbezogener Archiv-
bestände der ehemaligen DDR in die Stiftung ist nach der Stif-
tungssatzung möglich. Vom Jahr 1994 an sollen in die Stiftung 
die Archivbestände des vom Förderverein Theaterdokumen-
tation e.V. in Berlin getragenen „Zentrums für Theaterdoku-
mentation und Information" sowie des vom Verband der Kunst-
wissenschaftler und Kunstkritiker e.V. getragenen „Doku-
mentations- und Informationszentrums für DDR-Kunst" ein-
gegliedert werden. 

Weitergehende Erkenntnisse über Einrichtungen außerhalb 
der Verantwortung des Bundes und der Länder, die Aufgaben 
der Dokumentation von Kunst aus der DDR wahrnehmen, 
liegen der Bundesregierung nicht vor. 

Die Bundesregierung ist aber davon unterrichtet, daß zahl-
reiche Kommunen in den neuen Ländern auch über Stadt-
archive verfügen, deren Bestände für die wissenschaftliche 
Untersuchung von Kunst aus der DDR von Bedeutung sein 
könnten. 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Arbeit der vorhandenen Ein-
richtungen, und wird sie deren Erhalt und weitere Arbeitsfähigkeit 
gewährleisten? 

Soweit die Bundesregierung Einrichtungen, die Aufgaben der 
Dokumentation von Kunst aus der DDR wahrnehmen, unterhält 
bzw. mitfinanziert, beurteilt sie deren Arbeit positiv und wird sich 
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auch für deren Weiterführung einsetzen. Über entsprechende 
andere Einrichtungen liegen der Bundesregierung keine Erkennt-
nisse vor, die eine Beurteilung ihrer Arbeit zuließen. 

3. Welche Einrichtungen sollen nach den Vorstellungen der Bundes-
regierung eigenständig bleiben, und welche sollen in bestehende 
Archive, Sammlungen oder Museen eingegliedert werden? 

Nach den Vorstellungen der Bundesregierung sollten die von ihr 

Unterhaltenen bzw. mitfinanzierten Einrichtungen ihre Aufgaben 
der Dokumentation von Kunst aus der DDR auch künftig im Rah- 

men ihres gegenwärtigen Rechtsstatus wahrnehmen. 

4. In welcher Weise wird die Bundesregierung die Publikation von For-
schungsergebnissen der genannten Einrichtungen fördern? 

Die von der Bundesregierung für die vorgenannten Einrichtungen 
zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sollen vorbehaltlich der 
notwendigen parlamentarischen Bewilligungen wie bisher auch 
künftig die Publikation von Forschungsergebnissen ermöglichen. 

5. Welche sonstigen Anstrengungen unternimmt die Bundesregierung, 
um gemeinsam mit den ostdeutschen Ländern die Dokumentation 
und wissenschaftliche Aufarbeitung von Kunst aus der DDR zu 
gewährleisten und zu fördern? 

Im Rahmen eines für 1995 in Berlin geplanten Vorhabens mit dem 
Arbeitstitel „Gestalt DDR", mit dem die künstlerische DDR-Wirk-
lichkeit umfassend dargestellt werden soll, ist u. a. eine „Kunst-
dokumentation SBZ/DDR" vorgesehen. Die Bundesregierung 
prüft derzeit, ob eine finanzielle Beteiligung des Bundes an dem 
Vorhaben möglich ist. 

Nach dem gegenwärtigen Stand der Planungen zeichnen sich im 
Rahmen des vom Land Berlin mitfinanzierten Projekts drei Aus-

stellungen ab: 

— eine Ausstellung unter Beteiligung des Deutschen Historischen 
Museums mit dem Schwerpunkt „Auftragskunst", 

— eine Ausstellung „Alltagswirklichkeit" mit der Sammlung 
„industrielle Gestaltung" aus dem Besitz des ehemaligen Rats 

für Formgebung der DDR und 

— eine Ausstellung „Remigranten — Aktivisten — Einzelgänger" 

des Vereins „Kunstdokumentation" 


